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Allen gewidmet, die sich bei Polis engagiert haben,  
und insbesondere meiner Mutter, die Korrektur gelesen 

hat, meinem Vater, der mir, erstmals und bis heute,  
wie kein anderer die Ungerechtigkeiten gegenüber 
 Kindern und Eltern in unserem Gemeinwesen und  

die dramatische demographische Entwicklung  
in Deutschland und Europa vor Augen geführt hat, 

 meiner Ehefrau, die mit mir leidenschaftlich über Jahre 
juristisch diskutiert hat, um die Sache voranzubringen, 
und vor allem unseren Kindern, die darauf brennen,  

bald ihre Stimmen abzugeben.





„homo homini lupus“
(Nach Thomas Hobbes aus der Widmung seines 
Werkes De Cive, die an William Cavendish gerich-
tet ist. Heute wird der Satz frei übersetzt als „Der 
Mensch ist des Menschen Wolf“, was bedeuten soll, 
dass der Mensch sich grundsätzlich gegenüber sei-
nen Mitmenschen unmenschlich verhält)

Vorwort

Die zahlreichen modernen Herausforderungen, die ein Staat bzw. eine 
Gesellschaft gegenwärtig zu meistern hat, werden bereits vielfach diskutiert. 
Durch die Globalisierung, das Internet und sogenannte soziale Netzwerke 
ergeben sich „Parallelsysteme“, die außerhalb der rechtlich verfassten Ord-
nung politisch Einfluss nehmen können. Auch dürften insbesondere die 
demographische Schrumpfung aufgrund des seit Anfang der 1970er Jahre 
anhaltenden dramatischen Geburten- und Kindermangels sowie die Überal-
terung der Bevölkerung durch Zunahme der Lebenserwartung allseits be-
kannt sein. So wurde und wird die Frage, ob es möglich, sinnvoll oder 
sogar notwendig ist, ein Wahlrecht für Kinder zum Deutschen Bundestag 
einzuführen, und wenn ja, in welcher Form, ob als originäres Kinderwahl-
recht oder als sog. Stellvertretermodell, in der Literatur bereits ausführlich 
erörtert.

Die Frage nach der rechtlichen Zulässigkeit der Einführung des Stellver-
tretermodells durch den verfassungsändernden Gesetzgeber könnte sogar 
eine der bedeutendsten Rechtsfragen unserer Zeit sein

In der vorliegenden Analyse soll versucht werden, zur rechtlichen Mög-
lichkeit der Einführung eines Kinderwahlrechts als Stellvertretermodell 
weiterführende Gedanken zu entwickeln, die in dieser Art, soweit ersicht-
lich, überhaupt noch nicht oder wenigstens noch nicht in einem entspre-
chenden Zusammenhang dargelegt wurden. So werden zum einen z. B. 
formale Erkenntnisse aus der Rechtstheorie und der juristischen Methoden-
lehre dargestellt, zum anderen werden aber auch inhaltliche Fragen z. B. zu 
den rechtlichen Stellschrauben, die die genannte demographische Entwick-
lung mitverursachen, erwogen.

Zu betonen ist, dass derzeit Kinder ohnehin bereits von allen Wahlberech-
tigten demokratietheoretisch „treuhänderisch mitvertreten“ werden und 
deshalb die Einführung eines Stellvertretermodells konzeptionell gar nichts 
völlig Neues darstellt. Neu wäre nur, dass künftig Treuhänder bzw. Vertreter 
der Kinder nicht mehr alle Wahlberechtigten sind, sondern dass diese Rolle 
nun die Eltern für ihre Kinder selbst übernehmen.
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Auch kann dargelegt werden, dass prinzipielle Unterschiede in der not-
wendigen juristischen und logischen Argumentation gemacht werden sollten, 
wenn man einerseits über inhaltliche Regeln (z. B. Familienrecht, Steuer-
recht, Sozialversicherungsrecht) und andererseits über formale Regeln, die 
regeln, wie solche inhaltliche Regeln zu erzeugen sind (z. B. Wahlrecht), 
diskutiert.

Schließlich ist festzustellen, dass es bislang wohl keine, im Sinne der  
von der juristischen Methodenlehre aufgestellten Anforderungen zur 
Verfassungs ergänzung, ausreichende Konzeption gibt, um den allgemein 
anerkannten Wahlrechtsgrundsatz der Höchstpersönlichkeit in Art. 38 GG 
und diesen dann darüber hinaus auch noch in den Bereich der sog. „Ewig-
keitsgarantie“ des Art. 79 Abs. 3 GG zu integrieren. Dies obwohl ausgerech-
net dieser Grundsatz entscheidend als Argument gegen die rechtliche Zuläs-
sigkeit der Einführung des Kinderwahlrechts in Form des Stellvertretermo-
dells in Stellung gebracht wird. Genau betrachtet kann nach allgemeinen 
Definitionen ohnehin nicht aus der Qualifizierung des Wahlrechts als 
höchstpersönliches Recht auf ein Verbot der Stellvertretung geschlossen 
werden, denn es können höchstpersönliche Rechte nachgewiesen werden, 
deren Geltendmachung bzw. Ausübung durch Vertreter zulässig sind. Die 
Gegner der Einführung eines Kinderwahlrechts in Form des Stellvertreter-
modells müssten also eigentlich darlegen, dass neben den Wahlrechtsgrund-
sätzen in Art. 38 GG noch ein weiterer, insgesamt sechster, mithin ein neben 
dem ungeschriebenen Wahlrechtsgrundsatz der Höchstpersönlichkeit zweiter 
ungeschriebener Wahlrechtsgrundsatz mit Verfassungsrang existiert, der das 
behauptete Vertretungsverbot explizit enthält. Dieser bislang wohl noch 
nirgends gesondert angesprochene Wahlrechtsgrundsatz eines Vertretungs-
verbotes müsste dann auch noch entsprechend der Anforderungen der juris-
tischen Methodenlehre zur Verfassungsergänzung in die oben genannte 
„Ewigkeitsgarantie“ integriert werden.

Daher kommt die Untersuchung u. a. zu dem Schluss, dass die Einführung 
des Kinderwahlrechts in Form des Stellvertretermodells politisch zu disku-
tieren bleibt, weil gerade nicht nachweisbar ist, dass eine entsprechende 
Verfassungsänderung wegen Verstoßes gegen die „Ewigkeitsgarantie“ ver-
fassungswidrig wäre.

Aufgrund der weiteren Hinweise auch aus anderen Disziplinen, wie z. B. 
Demographie, Demoskopie, Psychologie, Philosophie etc., ist schließlich 
politisch für die Einführung des Stellvertretermodells zu argumentieren.

Es erfolgt im Weiteren auch noch eine Untersuchung der Vergleichbar-
keit der Strukturen der Ungleichbehandlung im Pflegeversicherungsurteil 
des BVerfG und im Wahlrecht. Das BVerfG hat darauf hingewiesen, dass 
eine verfassungswidrige Ungleichbehandlung entsteht, wenn die Bevölke-
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rung in ca. 1 / 3 von Menschen ohne Kinder und ca. 2 / 3 von Menschen, 
die Kinder aufziehen und so wirtschaftlich zusätzlich einen generativen 
Beitrag leisten, gespalten ist und dennoch alle gleich hohe Sozialversiche-
rungsbeiträge zur Finanzierung umlagefinanzierter Sozialversicherungssys-
teme bezahlen. 

Hätten dagegen alle Menschen die gleiche Anzahl Kinder, und leisteten 
damit einen gleich hohen generativen Beitrag, oder gäbe es in einer Bevöl-
kerung überhaupt keine Kinder, dann würde eine Staffelung der Beiträge 
nach der Kinderzahl gar nicht zu diskutieren sein, da es dann keine Un-
gleichbehandlung bei der Beitragserhebung geben kann.

Die Ungleichbehandlung beim Wahlrecht zeigt eine vergleichbare Struktur. 
Die Forderung nach einem Kinderwahlrecht ist danach wohl begründet. 
Wenn nämlich alle Bürger gleich viele bzw. keine Kinder hätten, dann wäre 
die Frage nach einem Kinderwahlrecht sinnlos bzw. unspektakulär, denn ent-
weder müsste keiner an Kinder denken, oder jeder würde gleichermaßen die 
Interessen seiner Kinder treuhänderisch gleichwertig mitvertreten.

Weiter zeigt sich, dass die demographische Entwicklung dazu führt, dass 
die kinderhabende Bevölkerung künftig zahlenmäßig zu gering sein könnte, 
um einfache Mehrheiten erreichen zu können, damit Familien-, Steuer- und 
Sozialrecht in deren Interesse geändert werden könnten. Erst recht werden 
verfassungsändernde 2 / 3-Mehrheiten, z. B. zur Einführung eines Kinder-
wahlrechts, nicht mehr zu erreichen sein, wenn künftig weniger als 2 / 3 der 
Wahlbevölkerung Kinder aufziehen.

Die demographische Entwicklung steht über der pouvoir constituant, die 
für die Änderung des Wahlrechts maßgeblich ist, und bildet ab, welche 
Interessen zahlenmäßig wie stark vertreten sind. Wenn ein großer Teil der 
Bevölkerung aufgrund des Wahlsystems keine Chance hat, eben dieses 
Wahlsystem mit Mitteln des Wahlsystems politisch zu ändern, dann dürfte 
der Punkt erreicht sein, an dem man nach der politischen Diskussion sogar 
wieder rechtlich über eine verfassungsrechtliche Pflicht zur Änderung des 
Wahlrechts diskutieren muss, u. a. aus Gründen des Minderheitenschutzes. 
Minderheiten müssen in letzter Konsequenz wieder durch das Recht ge-
schützt werden, wenn und weil sie politisch überstimmt und entrechtet 
würden.

Mit der vorliegenden Untersuchung wird also eine der m. E. bedeutsams-
ten Rechtsfragen unserer Zeit, nämlich die nach der Zulässigkeit und Not-
wendigkeit eines Kinderwahlrechts als Stellvertretermodell in Deutschland 
erörtert. Die Untersuchung will darüber hinaus am Beispiel gerade dieser 
bedeutenden Rechtsfrage die Erkenntnisse aus meinen bisherigen Arbeiten 
zur Juristischen Methodenlehre und zur Wissenschaftstheorie, wie diese in 
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„Grundprobleme einer juristischen (gemeinschaftsrechtlichen) Methodenleh-
re“ aus 2009 und in „Grundzüge einer allgemeinen Wissenschaftstheorie 
auch für Juristen“ aus 2014, beides im selben Verlag, dargestellt sind, prak-
tisch werden lassen.

Besonderer Dank gilt Frau Sabrina Pätzold, die mir sehr bei der Erstel-
lung des Manuskripts geholfen hat, sowie meinem Sohn Aurelius Adrian, 
der die Exceltabellen und einige Grafiken erstellt hat.

 Axel Adrian
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I. Einleitung

1. Die klassischen drei Elemente des Staates

Nach der sog. „Drei-Elemente-Lehre“ von Georg Jellinek (österreichi-
scher Staatsrechtler, 1851–1911) müssen drei Elemente, nämlich Staatsge-
biet, Staatsvolk und Staatsgewalt gegeben sein, damit man vom Vorliegen 
eines Staates ausgehen kann.1 Dies ist bis heute die nach h. M. maßgebliche 
völkerrechtliche Definition eines Staates.2

1 Georg Jellinek, Allgemeine Staatslehre, 3. Aufl., Berlin 1929, S. 183: „Als 
Rechtsbegriff ist der Staat demnach die mit ursprünglicher Herrschermacht ausge-
rüstete Körperschaft eines seßhaften Volkes (…)“. Zum Element „Staatsgebiet“ vgl. 
z. B. Georg Jellinek, Allgemeine Staatslehre, 3. Aufl., Berlin 1929, S. 395 ff.: „Alle 
staatliche Entwicklung und alle Tätigkeit des entwickelten Staates kann nur auf 
Grund räumlicher Entfaltung stattfinden. Während Körperschaften sonst raumlos 
sind, bedarf der Staat zu seiner Existenz der räumlichen Ausdehnung“. Und weiter 
Georg Jellinek, Allgemeine Staatslehre, 3. Aufl., Berlin 1929, S. 397 f.: „Das Sein 
des Staats selbst, nicht das Haben einer ihm zugehörigen Sache erzeugt den An-
spruch auf Respektierung des Gebietes. Gebietsverletzungen sind daher nicht völker-
rechtliche Besitzstörung, sondern Verletzung der angegriffenen Staatspersönlichkeit 
selbst“. Hinsichtlich des Staatsvolkes erläutert Georg Jellinek, Allgemeine Staatsleh-
re, 3. Aufl., Berlin 1929, z. B. S. 407, dass nur freie Menschen einen Staat bilden 
können, was z. B. einem Sklavenstaat aber auch einem Lehnswesen fehlen würde, 
und weiter S. 426: „Durch die Gemeinschaft des Rechtes und der Pflichten sind die 
Volksgenossen miteinander verbunden“. Und schließlich zum dritten Element, der 
Staatsgewalt, Georg Jellinek, Allgemeine Staatslehre, 3. Aufl., Berlin 1929, S. 430: 
„Herrschen ist das Kriterium, das die Staatsgewalt von allen anderen Gewalten un-
terscheidet.“ Dabei unterscheidet sich Staatsgewalt von sonstiger Gewalt insbeson-
dere dadurch, dass sie nicht nur faktisch, sondern rechtlich zu erfolgen habe. Natür-
lich wird an dieser Lehre auch Kritik geübt. So z. B. Burkhard Schöbener/Matthias 
Knauff, Allgemeine Staatslehre, 2. Aufl., München 2013, § 3 Rn. 22, der aufzeigt, 
dass ein „Zirkelschluss“ (besser eine selbstreferentielle Aussage) vorliegt: „Die Be-
stimmung des Staatsgebietes durch Staatsgrenzen setzt ihrerseits die Existenz von 
staatlich verfassten Territorien voraus. In gleicher Weise knüpft der Begriff des 
Staatsvolkes an die rechtliche Zusammenfassung von Menschen zu einer Gruppe 
(Staatsangehörige) durch eine staatliche Herrschaftsordnung an. Schließlich genügt 
für die Zuerkennung von Staatsgewalt nicht jede Form der Herrschaftsausübung 
über Personen und Räume, sondern nur eine durch – staatliche Souveränität gekenn-
zeichnete.“ Vgl. zur Analyse und zur möglichen Lösung solcher selbstreferentiellen 
Definitionen (Konstruktionen) ganz allgemein in der Rechtswissenschaft, aber auch 
in der Wissenschafts- und Erkenntnistheorie (auch über den Ansatz von George 
Spencer-Browns Laws of Form), Axel Adrian, Grundzüge einer allgemeinen Wissen-
schaftstheorie auch für Juristen. Konsequenzen aus den Zweifeln zeitgenössischer/
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Die Globalisierung 2 und insbesondere die Möglichkeiten der digitalen 
grenzüberschreitenden Welt des Internets verwischen aber zunehmend die 
Konturen dieser klassischen drei Elemente eines (National-)Staates. Es 
braucht nur auf die praktischen Schwierigkeiten verwiesen zu werden, die 
z. B. bestehen, wenn man eine Geldforderung gegen ein im Ausland regist-
riertes (Internet-)Unternehmen gerichtlich geltend machen will, oder wenn 
man einen (deutschen) Vollstreckungstitel zwar erstreiten konnte, diesen 
aber nun im Ausland anerkennen und vollziehen lassen muss. Gerade diese 
Schwierigkeiten werden konkret „ausgenutzt“, indem man Gesellschaften 
dort gründet, wo die größten Hindernisse bestehen.3 Obwohl also längst 
wirtschaftliche Betätigung über Staatsgrenzen hinweg erfolgt, endet die 
(nationale) Staatsgewalt an der Staatsgrenze. Vor allem aber ist beispielhaft 
auf das Phänomen des sog. „Arabischen Frühlings“ hinzuweisen. Bei dieser 
„Revolution“ haben sich verschiedenste Staatsangehörige über soziale (digi-
tale) Netzwerke grenzüberschreitend z. B. zu sog. „Flashmobs“4, also zu 
Demonstrationen, verabredet und konnten so örtlich eine „zahlenmäßige 
Übermacht“ im Vergleich zur Staatsgewalt schaffen.5 Eine „reale“ Ver-
sammlung oder Demonstration kann sogar weniger effektiv sein, als eine 
„virtuelle“ Aktion von Tausenden von Menschen, die gerade unabhängig 
von Staatsgebiet und von Staatsangehörigkeit stattfindet. So ist auf sog. 
„Shitstorms“ hinzuweisen, die Privatpersonen, Politiker aber auch Großun-
ternehmen in beträchtliche Schwierigkeiten bringen können.6

postmoderner Philosophie für jede juristische Methodenlehre, 1. Aufl., Berlin 2014, 
S. 27 ff. und 92 ff. je m. w. N.

2 Vgl. nur z. B. Knut Ipsen, Völkerrecht, 6. Aufl., München 2014, S. 56 ff. 
m. w. N.; Hartmut Maurer, Staatsrecht I. Grundlagen, Verfassungsorgane, Staatsfunk-
tionen, 6. Aufl., München 2010, S. 3 f., je m. w. N.

3 Vgl. nur allgemein Rolf A. Schütze, Rechtsverfolgung im Ausland. Prozessfüh-
rung vor ausländischen Gerichten und Schiedsgerichtes, 4. Aufl., Berlin, New York 
2009, S. XXXIII; zur Unmöglichkeit der Durchsetzung deutscher Titel z. B. in Lich-
tenstein vgl. Rolf A. Schütze, Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Zivilur-
teile in Liechtenstein, in: RIW/AWD 1976, 564 ff.; zur Problematik der Durchset-
zung deutscher Titel z. B. in den USA vgl. Rolf A. Schütze, Anerkennung und 
Vollstreckung ausländischer Zivilurteile in den USA, in: RIW/AWD 1976, 554 ff. 
und aus neuerer Zeit z. B. Hans Rausch, Internationales Privatrecht in der familien-
gerichtlichen Praxis, in: NJW 1994, 2120 ff.; zum „Forum shopping“ vgl. Rolf A. 
Schütze, Rechtsverfolgung im Ausland, Prozessführung vor ausländischen Gerichten 
und Schiedsgerichten, 4. Aufl., Berlin, New York 2009, S. 20, 47 ff., und Anne 
Meckbach, Wahl des Satzungssitzes der Kapitalgesellschaft: Forum Shopping bei 
inländischen Gesellschaften?, in: NZG 2014, 526 ff.

4 Vgl. Wikipedia unter dem Stichwort „Flashmob“.
5 Vgl. z. B. http://www.n-tv.de/technik/Dank-Facebook-Twitter-und-YouTube-

schaffte-es-der-Protest-aus-dem-Wohnzimmer-auf-die-Strasse-article6174826.html.
6 Vgl. Wikipedia unter dem Stichwort „Shitstorm“.

http://www.n-tv.de/technik/Dank-Facebook-Twitter-und-YouTube-schaffte-es-der-Protest-aus-dem-Wohnzimmer-auf-die-Strasse-article6174826.html
http://www.n-tv.de/technik/Dank-Facebook-Twitter-und-YouTube-schaffte-es-der-Protest-aus-dem-Wohnzimmer-auf-die-Strasse-article6174826.html
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Die Globalisierung wird auch durch die Integrationsfreundlichkeit des 
Grundgesetzes7 begünstigt, die gerade nationalen Tendenzen entgegenwir-
ken sollte. Die europäische Integration war und ist das Konzept dafür, 
Frieden zu schaffen, indem Kompetenzen weg von Deutschland und den 
anderen Mitgliedsstaaten hin zur Europäischen Union verlagert werden.8 
Dies müsste langfristig richtigerweise auch mit einer Auflösung der Idee des 
Nationalstaates einhergehen.9

Hier soll nicht gegen diese Entwicklungen der Globalisierung und Euro-
päisierung, oder gegen das Internet argumentiert werden – ganz im Gegen-

7 Axel Adrian, Grundprobleme einer juristischen (gemeinschaftsrechtlichen) Me-
thodenlehre, 1. Aufl., Berlin 2009, S. 99; Hans Jarass/Bodo Pieroth, GG-Kommen-
tar, 13. Aufl., München 2014, Art. 24, Rdz. 1 m. w. N. insbesondere BVerfGE 58, 
11 ff. (41), wo von einer „Verfassungsentscheidung für die internationale Zusammen-
arbeit“ die Rede ist.

8 Vgl. den kurzen Überblick über die „Geschichte“ der Europaischen Integration 
bei Axel Adrian, Grundprobleme einer juristischen (gemeinschaftsrechtlichen) Me-
thodenlehre, 1. Aufl., Berlin 2009, S. 290 f.; Thomas Oppermann/Claus D. Classen/
Martin Nettesheim, Europarecht, 5. Aufl., München 2011, S. 10 ff. m. w. N.

9 Interessant ist, dass der Schutz des Art. 79 Abs. 3 GG i. V. m. Art. 38 GG, der 
den demokratischen Verfassungsgeber, also das deutsche Volk, auch vor sich selbst 
schützen soll (vgl. z. B. Hans Jarass/Bodo Pieroth, GG-Kommentar, 13. Aufl., Mün-
chen 2014, Art. 79, Rdz. 13 m. w. N. insbesondere BVerfGE 84, 90 ff.(120)), z. B. 
einen „Verführer“ zum Diktator zu ermächtigen (vgl. Reinhold Zippelius, Allgemei-
ne Staatslehre. Politikwissenschaft, 16. Aufl., München 2010, S. 158 f.), nun der 
europäischen Integration eben dieses deutschen Volkes entgegensteht. Die Verfas-
sung ist zwar wie gezeigt „integrationsfreundlich“, aber die „konsequenteste Integ-
ration“, nämlich die Schaffung eines Europaischen Bundesstaates, ist nach Auffas-
sung des BVerfG (noch) unzulässig. So waren die Verfassungsbeschwerden, die der 
sog „Maastricht-Entscheidung“ zugrundelagen, auch gerade deswegen unbegründet, 
da nach Leitsatz 8 der EU-Vertrag noch keinen Europaischen Bundesstaat, sondern 
nur einen Staatenverbund begründet hat; vgl. BVerfG NJW 1993, 3047 ff. (3047); 
vgl. aber Hans Jarass/Bodo Pieroth, GG-Kommentar, 13. Aufl., München 2014, 
Art. 23, Rdz. 29, der dagegen die Auffassung vertritt, dass Art. 79 Abs. 3 GG einem 
europäischen Bundesstaat wohl nicht entgegensteht. Lediglich Art. 23 GG erlaubt 
den Schritt zu einem europäischen Bundesstaat wohl noch nicht. Nur mit Mitteln 
außerhalb des Grundgesetzes könnte Art. 79 Abs. 3 GG überwunden werden und nur 
dann könnte eine solche Integration stattfinden. Vgl. bereits Axel Adrian, Grundpro-
bleme einer juristischen (gemeinschaftsrechtlichen) Methodenlehre, 1. Aufl., Berlin 
2009, S. 197 in Fn. 421, zu dem irritierenden Effekt, dass obwohl das „integrations-
freundliche Grundgesetz“, als auch Art. 79 Abs. 3 GG gleichermaßen den Zweck 
haben, eine Wiederholung der Schrecken des „Dritten Reiches“ und des Zweiten 
Weltkrieges zu verhindern (vgl. z. B. Reinhold Zippelius/Thomas Würtenberger/
Theodor Maunz, Deutsches Staatsrecht, 32. Aufl., München 2008, S. 62 ff., 72 f.), 
nun sich aber beide „Mittel“ zu diesem gemeinsamen Zweck gegenseitig zu behin-
dern scheinen. Art. 79 Abs. 3 GG verhindert sozusagen allgemein, die zu weit ge-
hende Übertragung von Kompetenzen, unabhängig davon, ob diese auf einen „Dik-
tator“ oder auf einen Europaischen Bundesstaat übergehen.




